
dam Tirkel

Die kirchliche Ehegerichtsbarkeıit
Möglichkeiten und Probleme

Im Jahr 1975 wurden 1n der Bundesrepublik über 106 000 Ehen geschieden !. Im Jahr
974 98 5842 In der Deutschen Demokratischen Republık betrug die Zahl
der Scheidungen 1MmM Jahr 1975 41 620 Nımmt INa  . A da{fß 1n der Bundesrepublik
weıterhin jJahrlıch 10Ö 9i018 Ehen geschieden werden vermutlich werden mehr se1n,

se1 denn, da{fß die Zahl der Eheschließungen wesentlich abnımmt und da{fß eın Ge-
schiedener dıe Scheidung durchschnittlich dreifßig Jahre überlebt, werden 1ın
dreißig Jahren sechs Miıllionen Menschen 1ne geschiedene Fhe hinter sıch haben

ach eıner Mıtteilung des Vorsitzenden des Bundesverbands für Eheanbahnung
gehen Prozent der geschıedenen Männer und Prozent der geschıiedenen Frauen
HEie Verbindungen eın ast eın Drittel aller Eheschliefßsungen in der Deutschen Demo-
kratıschen Republik sınd Wiıederverheiratungen. Dıie 1n der Berliner Bischofskonferenz
zusammengeschlossenen Biıschötfe sprechen 1n einem Februar BL verlesenen
Hırtenwort VO der zunehmenden Zahl VO  e} Heıraten katholischer Christen MIt eiınem
gyeschıedenen Partner

Von den AL 765 Männern, die 1m Jahr 1974 1n der Bundesrepublik geheiratet haben,
340 836 ledig, B geschıeden, der Rest verwıtwet. Von den ledigen und

verwıtweten Männern ZUSAMMENSCHOMM! S27 213) heirateten 1n diesem Jahr
76 738 iıne gyeschiedene Tau Das erg1ıbt insgesamt 790 Wiederverheiratungen nach
Scheidung elnes Partners oder 2029 Prozent der Eheschließungen des Jahres. In den
Vereinigten Staaten wırd die Zahl der Katholıken, die geschieden und wiederverheiratet
oder mi1t eınem Geschiedenen verheiratet sind, auf rund dreı Millionen geschätzt

So stellt sıch mi1t zunehmender Dringlichkeit die Frage, WwW1e die katholische Kirche
ıne Wiederverheiratung Geschiedener beurteilt. Der Katholik wırd VO  > dieser rage
berührt, WECNN nach seıiner eiıgenen Scheidung iıne NEeCUEC FEhe schließen möchte oder
Wenn WAar nıcht selbst geschıeden ISt, aber eiınen Geschiedenen INdas dieser auch
nıcht katholisch seın heiraten 11l

Die kirchenrechtlichen Möglıchkeiten

Nach dem Kirchenrecht entsteht ARIN der gültıgen Eheschließung zwischen den (z3atten
eın seiner Natur nach dauerndes und ausschliefßliches Band (c 11 7O GIC), das die
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Eingehung eiıner weıteren Ehe hıindert. Diese Wırkung hat jede zültıge Ehe, auch WEeNnN

beıide (zatten oder eıner VO ihnen nıcht getauft sind. Dıie gyültig yeschlossene und
vollzogene Ehe 7zwischen wel Getauften kann durch keine menschliche Macht und AUS

keinem Grund, außer durch den Kod, aufgelöst werden (C ITL1S GIE) Die nichtvoll-
ZORCNEC Fhe 7zwischen Wel Getauften oder 7zwıschen eınem Getauften und eiınem Nıcht-
getauften wird durch dıe fejerliche Ordensproftefß oder durch einen AaUusSs wichtigem Grund
gewährten päpstlichen Gnadenerweıis gelöst (C 1119 GIe) Nichtsakramentale Ehen,
also Ehen 7zwıschen Nıchtgetauften oder zwischen eiınem Getauften und einem Nıcht-
getauften, können, selbst WenNnn S$1e schon vollzogen sınd, dem Band nach zelöst werden,
WEeNN die eheliche Gebundenheit 1ne ernsthatte Getahr für die Erlangung oder Bewah-
rFung des wahren Glaubens darstellt8.

Etwas Zanz anderes als die Auflösung oder Scheidung eıner Ehe 1St deren Nıchtigkeıit.
Wenn der Staat ıne Ehe scheidet, nımmt für sich 1n Anspruch, A4US eiınem nach
der Eheschließung entstandenen Grund 1ıne Ehe lösen, deren zültiges Zustande-
kommen und rechtliches Bestehen vorausgesetzt wird, da{ß s1e VO  - jetzt 55

nunc“” bestehen aufhört. Solange die Ehe nıcht geschıeden 1St, esteht S1€, auch WEeNnnNn

der Scheidungsgrund die Eheverfehlung oder die Zerrüttung schon vorliegt.
Nıchtig hingegen 1St ıne Ehe, W CI111 sS1e VO  - Antang nıcht vültıg 7zustande gekommen
ISt. Dıie Nichtigkeit trıtt nıcht KST durch die Nichtigerklärung e1n, INAaS auch die Ehe bıs
dahin als gültig betrachtet und behandelt werden. Die Nichtigerklärung ewiıirkt nıcht
die Nichtigkeit, sondern stellt S1Ee 1U fest. Auf die Nıchtigkeit und Aufhebung der Ehe
nach staatlıchem Recht 1STt hiıer nıcht einzugehen. Es geht die Normen und Bestim-
INUNSCH des kırchlichen Rechts.

ach kırchlichem Recht 1st 1ne Ehe ungültıg,
WEn die kirchliche Eheschließungsform nıcht eingehalten worden 1St, obwohl —

nıgstens eiIn Partner dazu verpflichtet Wal;
WEEeNNn eın trennendes Ehehindernis entgegensteht, Verwandtschaft, Impotenz,

Eheband;
WenNnn bei der Eheschließung der erforderliche Ehewille gefehlt hat, se1 auch 1Ur

autf einer Seite. Im kirchlichen Eheprozeiß geht fast ausschliefßlich das Fehlen des
erforderlichen Ehewillens.

„Dıie Ehe kommt zustande durch die Willenseinigung Z7zweıler 7 ube Eheschließung miteinander
befähigter Personen, näherhin durch die ın rechtmäfsiger Weiıse vollzogene Erklärung des be1-
derseitigen Wiıllens, die Ehe miıteinander einzugehen Wesentliche Mängel 1mM Erkennen und
1m Wollen lassen keine zültige Ehe zustande kommen. Die eheliche Willenseinigung 1St für die
Begründung des Eheverhältnisses wesentlich, da{fß Ss1€e durch keine menschliche Macht ersetzt

werden kann Der beiderseıitige Ehewille mu{fß den Wesensinhalt des Eheschliefßungsvertrages
bejahen“ vgl 1081 GIE)

Auf dieser Grundnorm beruhen die Einzelbestimmungen, die sıch auf die verschie-
denen Mängel beziehen. Wır begnügen u1ls hiıer miıt den wichtigsten.

Mängel ım Erkennen. iıne zültige Ehe VOTAUs, „dafß die Ehewerber 1m eıt-

punkt der Eheschließung 1m Besitze des Vernunftgebrauches sınd. Ist der Vernunft-
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gebrauch vorübergehend gestOrt (Z bei sinnloser Betrunkenheit, ypnose oder auf
Dauer entweder ausgeschaltet (Geisteskrankheit) oder wesentlich beeinträchtigt (Geistes-
schwäche), kommt keine gültige Eheschließung zustande.“

IL Mängel ımm Wollen. eitaus die meıisten kırchlichen Eheprozesse befassen siıch mi1t
einem Mangel 1m Wollen. Mängel 1MmM Wollen sind der geheime Vorbehalt A das
Wesen der Ehe, der Zwang und dıie Bedingung.

Geheimer Vorbehalt das Wesen der Ehe C6 1086 CISC) Der Grundgedanke
des geltenden Rechts wırd NC}  — Mörsdortf erläutert:

„Der Ehevertrag kommt zustande durch den Austaus übereinstiımmender Ehewillens-
erklärungen. Die aufßere Erklärung entspricht 1n der Regel dem inneren Wollen: ber beide
können auseinandertallen. Der Mensch kann nach außen als seinen Willen erklären, W as

1n seiınem Inneren ıcht will Alsdann lıegt eın Zwiespalt zwischen innerem und erklärtem
Wiıllen VOTL,; und WAar 1St dieser Zwiespalt bewulfßt und gewollt, während der eım Irrtum VOTL-

liegende Zwiespalt zwıschen subjektiver Vorstellung un Wirklichkeit unbewufßt und ungewollt
ISE Be1 dem Widerstreit zwischen innerem Wıllen und Wiıllenserklärung kann das echt wel
verschıedene Wege gehen. Es eachtet entweder allein die Erklärung und übersieht den inneren
Wiıllen (Erklärungstheorie: FEın Mannn eın Wort!) der CN schiebt die Erklärung 1n den Hınter-
orund un betrachtet etztlich allein den inneren Wıllen als ma{fßgeblich (Wıllenstheorie). Im
Interesse der Rechtssicherheit oilt 1mM allgemeinen der Grundsatz, da{ß allein die Erklärung
ma{fßgeblich ISt; davon o1bt CS jedoch Ausnahmen, die 28000 als notwendig erscheıinen, WEINN A

sıch Rechtsgeschäfte andelt, tür deren Zustandekommen allein das wirkliche Wollen
bestimmen se1ın annn Diesen Ausnahmeftall mu{fß das kanonische Recht für die Eheschließung
anerkennen Wenn Iso jemand nach außen den Ehewillen erklärt, sıch ber 1m Inneren
vorbehält, das Erklärte ıcht wollen, lıegt keın wirklicher ew ılle VOT, un die Ehe-
schliefßung 1St ungültig.“ 11

Daraus werden die Arten des Vorbehalts abgeleitet:
a) „Gänzlicher Vorbehalt (sımulatio totalis) liegt VOIL, WE eın Ehewerber die Ehe selbst

ausschliefßt. Er spricht nach aufßen sein Jawort, 1im Innern ber wiıll ıcht die Ehe als solche,
sondern wiıll den Rechtsschein der Ehe, den als Mittel zum Z weck benötigt.“ 1°

„Teilvorbehalt (sımulatio partıialis) lıegt VOT, W CI111 jemand das eine der das andere
Wesensstü der Ehe ausschliefßt. Wer die Ehe eingehen wiıll, mu{fß sS1e als (Janzes wollen,
den vollen Wesensinhalt des Eheschließungsvertrages bejahen Wer daher das volle echt aut
den ehelichen Verkehr der die Wesenseigenschaften der FEinheit un Unautlöslichkeit durch
ausdrücklich geSEIZLEN Willensakt ausschliefst, will die Ehe nıcht als Ganzes und SOmMIt keine
Ehe Der aut die Ehe 7z1elende Wille wırd aufgehoben durch den SC eın Wesensstü der Ehe
gerichteten Wıillen.“ 13

Der Zwang äfßt ıne gültige FEhe nıcht entstehen, W€I'lnl VO  = außen VO  -

einem Menschen kommt, schwere Furcht auslöst, widerrechtlich un für dıe Ehe-
schließung ursächliıch ISt, un: WAar S da{fß die Eheschließung den alleinigen Ausweg aus

der Zwangslage bıldet (cC 1087 CIOC) . 1ne häufige Form des Zwangs IsSE der
„qualifizierte Ehrfurchtszwang“ : Jemand wırd VO  3 nahestehenden Angehörigen ZUr

Heırat gedrängt, da{fß den schweren Unwillen dieser Angehörigen für den Fall der
Weigerung fürchtet.

Eıne Eheschließung 1St bedingt, WEeNN jemand die Fhe nıcht schlechthin, sondern NUr

bedingt wiıll, der AT Bedingung erhobene Umstand 1St ıhm wesentliıch, da{fß
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ohne diesen Umstand die Ehe nıcht 311 iıne das Wesen der Ehe gerichtete Be-
dingung macht die Eheschließung nıchtig (C 10972 GI®) Eıne solche Bedingung
kommt autf eınen geheimen Vorbehalt eın Wesensstück der Ehe hinaus. Wırd eın
VErIrZSANSCHEL oder gegenwärtıiger Umstand Z Bedingung gemacht, 1STt die Ehe zültig,
WENN die Bedingung ZUur Zeıt der Eheschließung erfüllt SE“ ungültıg, WECNN S1€e nıcht
erftüllt 1STt (C 10972 CIC) 1

111 Seit ein1ıgen Jahren werden in der kıiırchlichen Rechtsprechung schwere psychische
Mängel, dıie ZUr elt der Heırat bestehen und Zur ehelichen Lebensgemeinschaft unfähig
machen, als Nıchtigkeitsgründe anerkannt, Homosexualıtät, übersteigerter (7e-
schlechtstrieb 1

Von den angeführten Nıchtigkeitsgründen bedarf der Vorbehalt SC  Ig die Ehe selbst
oder eın Wesensstück der Fhe einer SgCNAUCIECN Behandlung.

Der gänzlıche Vorbehalt

Es kann vorkommen, da{fß jemand ohne ıne eheliche Lebensgemeinschaft begründen
wollen die Ehe eINZ1IS dem 7 weck schließt, ine erbrechtliche, steuerrechtliche

oder versorgungsrechtlıche Wırkung erzıelen, die Staatsangehörigkeit oder den Na-
iInen des anderen (satten erwerben, ıne Übersiedlung ermöglichen oder 1N den
Genufß eıner Strafvergünstigung gelangen. Wer handelt, 111 keine wirkliche Ehe,
sondern NUu deren Schein, einen ehefremden 7 weck erreichen. Nach dem Kirchen-
recht 1STt iıne solche Eheschließung nıchtig. Diese Regelung verdient uneingeschränkte
Zustimmung. Nach dem deutschen Ehegesetz hingegen kann War der Ehegatte, der VOoONn

seinem Partner über die fehlende Bereitschaft Z ehelichen Lebensgemeinschaft yetäuscht
wurde, die Aufhebung der Ehe begehren 53} Sınd sıch die beiden Partner jedoch
arüber e1n1g, 1St die Ehe deswegen weder ungültıg noch aufhebbar, neuerdings auch
nıcht 1mM Fall der SOgENANNTEN „Namensehe“. Die Nıchtigkeitssanktion des des
Ehegesetzes wurde durch das Erste Gesetz ZUE Reform des Ehe- und Famıilienrechts VO

Junı 1976 17 MItTt Wırkung VO Junı 1976 aufgehoben. Das staatliche Recht, das
1ne derartige „Ehe“ als gyültıg anerkennt, stÖft mıiıt Recht aut Kritik. Es triAt „eıne
Entscheidung, die u1l$s das Gewicht des Eheschlusses (schwerlich zZu Nutzen der Ehe)
WweIlt überschätzen scheint“, urteilt eın Fachmann des deutschen staatlıchen Famılı:en-
rechts 1:

Eın ehevernichtender gänzlıcher Vorbehalt wırd 1m Kirchenrecht auch dann aNZC-
NOIMNMECN, WenNnn Jjemand WAar die Ehe selbst ll und sıch der kirchlichen Trauung unter-

zıeht, diese seline Ehe aber nıcht durch den kırchlichen Eheschließungsakt begründen
will, eLtw2 weıl durch die VOTAaussSCcSaNSCHNC Ziviltrauung schon vollgültiıg verheiratet

se1ın glaubt und die kirchliche Trauung als leere Formsache betrachtet, der keiner-
lei AA lı ChE Bedeutung eimißt 1

Es INa se1n, da{ß 1ne solche Eheschließung nach dem geltenden Kirchenrecht 1n der
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'Tat nıchtig iSt Ob die gesetzliche Regelung die eINZ1g möglıche IStr, 1St ıne andere rage
Es ware ohl] besser, WEeNN das (‚esetz bestimmte, da die Gültigkeit der Eheschliefßung
durch eınen derartigen Wıllensmangel nıcht erührt werde.

Der Teilvorbehalt

ach dem geltenden Kirchenrecht 1St ıne Ehe nıchtig, WEeNN eın Partner be] der He1-
rat durch einen posıtıven Wiıillensakt das volle echt auf den ehelichen Akt oder ıne
Wesenseigenschaft der Ehe (Unauflöslichkeit, Treue) ausschliefßt ( 1086 CIC) Es
macht keinen Unterschied, ob eın Partner den Vorbehalt einselt1ig oder beide dar-
über ein1g sind.

ach einer verbreiteten, aber umstrıttenen Lehre oll die Ehe gCn eıines Vorbehalts
das volle Recht auf den ehelichen Akt und SC die TIreue 1Ur dann nıchtig se1n,

WENN der Betreftende sıch nıcht verpflichten will, nıcht jedoch, WEeNnNn lediglich nıcht
erfüllen 11 Nıchtigkeıt wiırd gvewöhnlıch ANSCHOIMMMLELNLL, W C111 jemand AaUS der 1n Frage
stehenden Ehe überhaupt keine Kinder 111 Die weltere Kasuistıiık 1St schwier1g. Wıe
1St CIs WECNN sich jemand entschieden vornımmt, 1L1UTL eın ınd oder höchstens Z7Wel Kınder

zeugen? der 1n den ersten tünt Jahren ine Empftängnis vermeıden? der WEeNnN

sıch die Partner entschließen, autf Kınder verzichten, solange noch Anschaffungen
tatıgen sind? Auf diese Fragen kann hiıer nıcht eingegangen werden.
Drei Beispiele sollen die Tragweıte des geltenden Rechts anschaulich machen:
Nach sıebenJjährıger Bekanntschaft, dıe nıcht ungetrübt verlauten SE entschliefßt sıch Anton

starker Bedenken schliefßlich doch, Berta heiraten. Er 1St überzeugt, moralis O7 E V.CI=

flıchtet se1n; enn Bertas Eltern haben iıh während se1ines Studiums unterstutzt. Z seinem
Freund (35rı der ıhm VO der Heırat abrät, Sagt 1: „Wenn 6S ıcht gutgeht, gehen WI1r 4U$S-

einander.“ Er meınt das
Rosamunde, dıe als Tänzerın sehr auf ıhre Fıgur bedacht 1St, möchte AUS ihrer beabsichtigten

Ehe mi1t Theodor keine Kınder. S1ie nımmt S1 daher VOT, empfängnisverhütende Ma{fßnahmen
ergreifen.
Kuno meınt, eiInNe Frau genuge ıhm nıcht. Er spricht sıch miı1t seiner Braut darüber AauUs, da{fß
sıch 1n der Ehe dıe Freiheit wahren wolle, gelegentlich uch mM1t anderen Frauen yeschlechtlich
verkehren.
Die Beispiele siınd mM1t Bedacht gewählt, da{fß nach der herrschenden Lehre und Praxıs kein

Zweiıte] der Nichtigkeit der Eihe besteht, vorausgeseLzZt natürlich, da{fß die Tatsachen bewiesen
siınd

Wıe 1St das geltende Recht 1InsSOWwelt bewerten? Eın Urteıil arüber 1St nıcht Zanz
leicht. Wer mI1t einem Teilvorbehalt der beschriebenen Art ıne Ehe schlie{t, 111 nach
seıner Vorstellung nıcht den blofßsen Schein eıner Ehe, sondern 1ıne wirkliche Ehe. Inso-

tern unterscheidet sıch se1ın Wiılle erheblich VO Wiıillen dessen, der eines ehefremden
Zwecks wiıllen bewufßt LLUTL den Schein eıner Ehe 11 Andererseıts bleibt das wirklich
Gewollte 1n uUunllseren Fällen hınter dem zurück, W 4S nach kirchlichem Verständnıs ıne
wahre Ehe 1St Insotern 1St der Ehewille zweiıtellos mangelhaft. Sicher hann die Kirche
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bestimmen, da{fß die Ehe gCcnh elnes solchen Mangels nıchtig s@1. Tatsächlich LU s1e
Ja Wiäre die Ehe 1ın diesen Fällen auch unabhängig VO posıtıven Kırchenrecht nıchtig?
Auf keinen Fall könnte der Vorbehalt in dem Sınn als Rechtens anerkannt werden, da{ß
die Ehe WAar gültig sel, aber NUur den rechtlichen Inhalt habe, der dem eingeschränkten
Willen entspreche; denn entweder umfa{ßt die Ehe alle Wesensstücke oder s1e 1St keine.
ber bleibt die rage, ob dıe Kirche nıcht bestimmen könne, da{fß die FEhe des
Teilvorbehalts mi1t ıhrem vollen rechtlichen Inhalt 7zustande komme. Könnte das kırch-
liıche Eherecht dem, der erklärt, 1ne FEhe schließen wollen, iıne Verpflichtung autf-
erlegen, die 1n Wirklichkeit nıcht übernehmen wıll?

Es zibt weder 1M kırchlichen noch 1m bürgerlichen Bereich eınen allgemeınen Rechts-
CAaLZ des Inhalts, dafß iıne rechtsgeschäftliche Willenserklärung nıchtig sel, WECNN der
Erklärende durch eiınen posıtıven Willensakt den Inhalt des Rechtsgeschäfts Sanz oder

einem wesentliıchen Teıil ausschließe. Wenn der wirkliche Wıille VO der Willens-
erklärung abweıcht, hat nach den allgemeınen Normen des bürgerlichen Rechts bald
der wirklıche VWılle, bald die Erklärung den Vorrang

Dıie Erklärung hat den Vorrang: 59  ıne Wiıllenserklärung 1STt ıcht deshalb nıchtig, weıl S1
der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nıcht wollen“ ($ 116 OT BGB)

IDer wırklıche hat den Vorrang: „Dıie Erklärung 1St nıchtig, WwWenNnn s1e einem anderen
gegenüber abzugeben 1ST un dieser den Vorbehalt kennt“ ($ 116 Aatz BGB) „Wırd eine
Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ISt, mit dessen Einverständnis 11U

ZU Schein abgegeben, 1St Ss1e nıchtig“ ($ 147 BGB) „Eıne ıcht ernstlich zemeınte Willens-
erklärung, die 1n der Erwartung abgegeben wiırd, der Mangel der Ernstlichkeit werde nıcht
verkannt werden, 1St nıchtig“ ($ 118 BGB)

Allgemeın äßt sich jernach über die Willensmängel und deren rechrtliche Beurteilung
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch Nn Weicht der wirkliche Wille VO  ; der Willens-
erklärung ab, lıegt die Nıchtigkeit 1mM Interesse des Erklärenden, WORESCH dem Lmp-
fanger der Erklärung daran velegen ISt, da{fß sich aut S1e verlassen kann. Der (sesetz-

geber wagt die beiderseitigen Interessen gegeneinander ab und behandelt dıe MIt dem
mangelhaften Wıllen abgegebene Erklärung als nıchtig, sotern nıcht eın orößeres Inter-
SS:Ee des Erklärungsempfängers entgegensteht, der auf die Erklärung Besteht
ein solches Gegeninteresse, gılt das Geschift 1m Sınn der Erklärung.

FEın vorrangıges Gegeninteresse nımmt das Bürgerliche Gesetzbuch beim nıcht erkann-
ten yeheimen Vorbehalt 116 Satz BGB) Wer eınen Rıng kauft und verspricht,
ıh in vıer Wochen bezahlen, sıch 1n Wirklichkeit aber nıcht ZUET Zahlung verpflichten
WILL, ISt gleichwohl YAAT. Zahlung des Kautfpreises verpflichtet. Der Kaufvertrag 1STt zültig.
Das leuchtet ohne welteres e1in. Läfßt sıch diese Regelung aut die Eheschließung über-
tragen?

Je schwerer dıe Rechtsfolgen eınes Rechtsgeschäfts wıegen, ogrößer 1St das Inter-
N e des Erklärenden, nıcht iıne Erklärung gebunden werden, WE 1n Wıirk-
lichkeit das Erklärte Zanz oder einem wesentlichen Teil nıcht 111 Be1 der Ehe-
schließung übergeben die Partner nıcht 1LUF 9 sondern 1n einem gewıssen Sınn sıch
selbst. Dıie entstehende Bindung 1St nach kıirchlichem Verständnıis unauflöslich. So lıegt
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nahe, da{ß der Gesetzgeber bej der Ehe jedenfalls 1m Kirchenrecht auf den wirk-
lıchen Willen mehr Rücksicht nımmt als be] vermögensrechtlichen Geschäften: Nur der
oll ehelich gebunden se1n, der die Ehe und hre wesentlichen Inhalte wirklıch 111

Wiıe aber steht mit dem Interesse des Partners, der den Vorbehalt des anderen
nıcht kennt und auf die uneingeschränkte Ehewillenserklärung vertraut” Ist se1n egen-
interesse der Gültigkeit der Ehe nıcht ebenso oro(fß W1€e (oder noch orößer als) das
Interesse dessen, der den Vorbehalt der Nıchtigkeıt? Das kann IMNa  S allgemein
schwerlichn Er 1St nıcht 1n gleicher Weiıse Aall der Gültigkeit der Ehe interessiert W 1e
der Verkäuftfer des Rıngs in dem erwähnten Beispiel der Gültigkeıit des Kaufvertrags.
Der Verkäufer, der durch den gzültıgen Kaufvertrag UE Übereignung des Rıngs Ver-

pflichtet wird, kommt des geheimen Vorbehalts des Käuters 1m Regelfall seinem
Re Verweıigert der Käufer entsprechend seiınem Vorbehalt die Zahlung, kann der
Verkäuter den Rıng entweder zurückbehalten oder zurückfordern oder den Kaufpreis
ZWangsweıse eintreıben. In einer viel ungünstiıgeren Lage ware aber der Ehegatte des-
jen1ıgen, der den geheimen Vorbehalt WELN die Ehe des Vorbehalts zültig
ware. Er ware näamli;ch selbst ehelich gebunden nach dem Kirchenrecht unauflöslich
muü{fite sıch aber letztlich ılflos das dem Vorbehalt des anderen entsprechende ehe-
wiıdrige Iun oder Lassen gefallen lassen. In der Ehe hängt Ja schließlich alles VO

Willen der Ehegatten a1b Die „Rechte“ können nıcht TIZWUNSCH., Pflichtverletzungen
nıcht ZWangsweıse verhindert werden.

So 1St 1n der Eıgenart der Ehe begründet, WeNnNn das kirchliche Eherecht dem wirk-
lichen Wıillen der Partner ıne entscheidende Bedeutung eimi(ßt und demnach be-
stimmt, da{fß ine Ehe nıchtig sel, WEeNnNn ein Partner be] der Eheschließung eiınen Vor-
behalt eın Wesensstück der Ehe Freilich können im Einzeltall die Interessen
anders lıegen, da{fß die Anwendung des geltenden Eherechts iragwürdıigen Ergeb-
nıssen führt

50 könnte eLtwa vorkommen, da{fß e1in schwangeres Mädchen schwerer Bedenken den
Erzeuger heiratet, nachdem 1n einer Aussprache ernsthaft einer Freundıin ZESaART hat SE
probier’s halt;: wenn’'s iıcht gutgeht, gehen WIr auseinander.“ Die Junge Frau bemüht sıch
redlich, A4UuUSs der Ehe das Beste machen. Im zweıten Ehejahr bringt sS1€e nach einer ungewollten
Schwangerschaft och en Kınd AA Welt I)ann verliebt sıch der Mann 1n eıne andere Frau
Er ertährt durch Zufall, W AaSs seline Frau VOT der Heırat ıhrer Freundın gesagtl hat So erhebt

die Nichtigkeitsklage, weil seıne Frau die Unauftlöslichkeit der Ehe ausgeschlossen habe
Nach der Eheprozeßordnung mu{ß W arlr versucht werden, dıie Parteıen nachträglıch einem
uneingeschränkten Konsensaustausch veranlassen (Art. 65) Wenn jedoch der Mann nıcht

sehr unerfreuliches Ergebnis.
dazu bereit 1St, 1St die Ehe auch SC den Widerspruch der Frau für nıchtig erklären eın

Könnte die Kırche bestimmen, da e1in Teilvorbehalt eın Wesensstück der Ehe
1n Zzew1ssen Fällen die Gültigkeit der Ehe unberührt lasse, LWAa WECNN der Vorbehalt
bedingt 1St („Wenn nıcht gutgeht, gehen WIr auseinander “ )? i1ıne solche Regelung
würde nıcht die Grundnorm des 1081 GIE verstoßen, wonach der Ehe-
konsens durch keine menschliche Macht TSEIZLT werden kann. Wenn nämliıch jene 1n
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Betracht Regelung (zesetz ware und jeder wüßte, da{fß eın bedingter Vorbehalt
unbeachtlich sel. da{fß also des Vorbehalts ıne vollgültige Ehe zustande komme,
dann würde der Wıille dessen, der 1n diesem Wıssen frel, aber insgeheim mi1t eiınem
bedingten Vorbehalt seıne Ehewillenserklärung abgibt, 1n eiınem zew1ssen Sınn die -
eingeschränkten Rechtstolgen der Ehe umftassen: denn Wer frei 111 und weıfß, da{ß

unvermeidlich nach siıch zıeht, 111 auch Durch den gleichzeitigen Vorbehalt
wiıderspricht sich entweder selbst oder der Vorbehalt 1St lediglich auf dıe

Nichter/üllung gerichtet: A JChH weiß ZWAarT, da{fß ich durch meın frei erklärtes Jawort (A)
88l den ugen der Kırche dıe Rechtsfolge auft mich nehme: tatsächlich werde ich miıch
aber Umständen darüber hinwegsetzen.“

Zwingt dıe Sakramentalıität der Ehe dazu, jeden Teilvorbehalt als ehevernichtend
etrachten? W o Thomas V} Aquın die Ungültigkeıt der NUur Z Schein abgegebenen
Ehewillenserklärung MmMI1t der Ungültigkeıit der 1U ZzUu Schein empfangenen Taufe be-

gründet Z beweıst der Vergleıch 190088 die Ungültigkeıt der m1t eiınem gänzlıchen Vor-
behalt geschlossenen Ehe:; denn Thomas 1n dem Vergleich OTraus, dafß auch die
Taute selbst nıcht gewollt wird: Der Betreftende „hat nıcht die Absicht (non intendens),
das Sakrament (gemeınt 1St dıe Taufe) empfangen, sondern Spiel und Arglıst
treiben“ 21 Wenn jemand eınes Vorbehalts eıne wesentliche Glaubens-
wahrheit oder SCHCH eın wesentliches Verfassungselement der Kirche zültig getauft WEeI-

den und taufen, also 1 die Kirche aufgenommen werden und aufnehmen kann, ohne
da{fß dadurch die erforderliche Absıcht, „ tun, W 4as die Kirche tut  “ aufgehoben wırd,
dann 1St die 1ın rage stehende AÄnderung des Rechts vorausgesetzt nıcht einzusehen,
da{ß beim Ehesakrament die erforderliche Intention tehle, jemand be1 der Heırat

nur eıinen Teilvorbehalt SC  ‘9 die Ehe selbst aber (nach seiner Vorstellung) 11l
Aus alledem ergibt sich: Für das geltende Kirchenrecht, wonach jeder Teilvorbehalt

ein Wesensstück der Ehe die Eheschließung nıchtig macht, sprechen ZuLE Gründe.
Gleichwohl kann diese Regelung 1MmM Einzelfall unangeMet«€ESSCHCH Ergebnissen führen.
Es 1St nıcht erweısen, dafß das geltende Recht in vollem Umftfang das eINZ1g möglıche,
also „göttliıches“ echt se1il

Solche rwagungen sind nıcht reın akademischer Natur Heinrich Flatten hat sıch
1964 1n seiner sehr lesenswerten Bonner Antrittsvorlesung MI1t diesem Problem befaft
un die kıirchlichie Praxıs 1n Schutz SCHOMIMEIL. Unter Berufung auf ıne 960/61 —-

schienene Veröffentlichung Vıttor1iıo0 Bartocce3ttis, des trüheren Sekretärs der A postoli-
schen Sıgnatur, teilt darın mıt

„Papst Pıus A uts höchste besorgt das Ansteıigen der kirchlichen Ehenichtigkeits-
E  9 (hat) Oktober 1935 weniıge Monate VOT seinem Ableben den Priäfekten der
Sakramentenkongregatıon, Kardıinal Jori0, beauftragt, unverzüglich einschneidende Maßnah-
ERYı  - vorzubereiten, dem UÜbelstand STEeEUErN Temperamentvoll habe der Papst ausgerufen:
‚Kodex hın, Kodex her; damıt wiırd Schlu{ß gemacht!‘ Eıne Kommuissıon wurde eingesetzt und
ahm tatsiächlich dıe Beratungen auft Da starb Pıus XT Februar 1939 Doch konnte dıe
Kommuissıon M1t Billigung selnes Nachfolgers DPıus XT 1mM gleichen Auftrag weiterarbeıten.
Im Maı 1939 legte S1e eınen tertigen Gesetzesentwurt VOIL, der 1n der Forderung yipfelte: Auf
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den Klagegrund Konsensmangel durch Vorbehalt ( 1086 der durch beigefügte Bedingung
(C werden keine Eheprozesse mehr geführt. Doch Gesetzeskraft hat der Entwurft nN1ıe
erlangt, weıl Pıus A seıne Zustimmung Er sicherte WAar Z werde die Sache
sorgfältig prüfen; ber dabe1 blieb es,.  * 29

Neuerdings hat sıch Boleslao Fılıpiak, der 1m Maı 1976 7A0n Kardınal kreierte $rü-
here Dekan der Römischen Kota, datür ausgesprochen, die rage erneut überprüfen
un möglıch durch ine Änderung des materiellen Eherechts den Teiulvorbehalt
als Nıchtigkeitsgrund abzuschaften 2

Das Vertahren 1im kirchlichen Ehenichtigkeitsproze{ß

)as Diözesangericht, das sich MmMI1t Ehenichtigkeitssachen befafßt, entscheidet nach dem
gemeıinkirchlichen Recht in der Besetzung VO dre1 Klerikern. er Vorsitzende, der als
Offizial oder Vizeofhizial hauptamtlıch kirchlichen Gericht tätıg 1St, veranla{t die
Ermittlungen. Die beiden anderen Richter gewöhnlich der bischöflichen Kurie oder
1m Schuldienst tätıge Priester, Pfarrer oder Ordensleute befassen siıch MI1t der Sache
normalerweise SE 1m Urteilsstadium. ach dem Motu Proprio Papst Pauls VI “Cau-
Sas matrımon1ı1ales“ VO Mäaärz 1971 kann die Bischofskonferenz erlauben („permit-
tere), da{fß das Rıchterkollegium AUSs wel Klerikern un einem Laıen gebildet werde.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat in ihrer Vollversammlung VO bıs Februar
1975 diese „Erlaubnis“ erteılt. Deren Rechtswirksamkeit erscheıint jedoch „weiftfelhaft.
Dıie „Erlaubnis“ 1ST nämlich für das Gebiet der Bischotskonterenz auf die AÄnderung
des gemeinkirchlıchen Verfahrensrechts gerıichtet, schaflt also selbst objektives Recht Sıe
bedart daher der Verkündung nach Art eines Gesetzes; ıne solche 1St jedoch nıcht
tolgt SOowelt dem Vertasser ekannt 1St, hat NUu e1in Diözesanbischof ın der Bundes-
republık VO dieser n  Z  Iaubnis Gebrauch gemacht und eınen Laıen, Nichtklerfker‚
ZUuU erkennenden Rıchter

Das Vertahren esteht Aaus Klage, Beweisaufnahme und Urteil. Zur Erhebung der
Nıchtigkeitsklage 1St jeder Ehegatte berechtigt. Hat eın Ehegatte dıie 1n Frage stehende
Nıchtigkeit cselbst verschuldet, kann nach der geltenden Eheprozeßordnung (Art 3V
59) nıcht selbst, ohl 1aber aut seine Anzeıge hll'l zewı1ssen Voraussetzun-

gCcH der Kirchenanwalrt die Nichtigkeitsklage erheben. Auch Nichtkatholiken haben das
Klagerecht. So kommt VOTL; da{fß ein Nıchtkatholiık Berufung auf eınen kano-
nıschen Nıchtigkeitsgrund die Nichtigerklärung seıiıner Ehe begehrt, WEeNN 1n kırch-
lıcher orm eıiınen Katholiken heiraten 11l Die Klageschrift mufß die Tatsachen, die
eınen Nichtigkeitsgrund bılden, und die Beweismittel angeben. Das Gericht 1St jedoch
nıcht auf das Beweisangebot der Parteıen beschränkt, sondern kann auch VvVvon sich AaUusSs

Beweismuittel einführen, se1 fr se1l die behauptete Nıchtigkeıit.
Zum Beweis der behaupteten Nıchtigkeit werden die Parteıien jede für siıch und

die Zeugen vernoMmMMCCN, Urkunden vorgelegt und WeNn nötıg Sachverständigengut-
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achten eingeholt. Nach Abschlufß der Ermittlungen können die Parteijen die Akten e1N-
sehen und sıch ZUuUr Sach- und Rechtslage außern. Dann o1bt der Ehebandverteidiger
seine Stellungnahme ab, 1n der auf die Gesichtspunkte hinweıst, die die Nıchtig-
erklärung sprechen. Diese Stellungnahme wırd den Partei:en zugestellt; S1Ee können
innerhalb VO  ; zehn Tagen darauf Nntiworten

Nun hat sıch jeder Rıchter unabhängıg VO  w den beiden anderen 1n einer schrıftlich
begründeten Stiımmabgabe „ Votum“) darüber schlüssıg werden, ob nach seiner
Überzeugung die Nıchtigkeit der Ehe AaUusSs dem geltend gemachten Grund erwıesen 1St
In der Urteilssıtzung tragt jeder Rıchter seın Votum VOT Es folgen Diskussion und
Abstimmung. Dabe:i kann der Richter V  = seinem schrıiftlichen Votum abweichen. Das
Urteil lautet: „ S steht fest, da{fß die Ehe nıchtig ISt, weıl oder: AES steht nıcht
test. . Das Urteil wırd den Parteı:en gewöhnlıch durch Übersendung eiıner voll-
ständıgen Urteilsausfertigung verkündet.

Lautet das Urteıl,; da{ißi die Nıchtigkeit der Ehe nıcht teststehe, kann der Kläger
dagegen Berufung einlegen. Gegen eın Nıchtigkeitsurteıl kann der Klagegegner und
mu der Ehebandverteidiger Berufung einlegen. Bestätigt das Berufungsgericht das
Nıchtigkeitsurteil, steht eıner Eheschliefßung nıchts 1m Weg, WENN nıcht der
Ehebandverteidiger des Berufungsgerichts W AaS gut W1e nıe geschieht nach seiner
Gewissensentscheidung weıtere Berufung einlegt. Erstreitet der 1n erFStier Nstanz erfolg-
lose Kläger 1n zweıter nNnstanz eın Nıchtigkeitsurteil, MUu: der Ehebandverteidiger
hıergegen Berufung einlegen. Eın VOT einem deutschen Diözesangericht begonnener FEhe-
proze{fß kann auch in zweıter und dritter Nstanz VE deutschen Gerichten Ende
geführt werden. Jedoch 1St auch ıne Berufung die Römische Rota möglıich.

ach einem Beschlu{fß der Deutschen Bischofskonferenz VO September
1971 beträgt 1n der Bundesrepublik die Gebühr für-einen Eheprozefß 1in EeFsSier nNnstanz
100 1n den weıteren Instanzen SOWeIlt nıcht Erlaß oder Ermäfigung
gewähren 1St

Die Dauer der kırchlichen Eheprozesse
ach dem „Statıstischen Jahrbuch der Kirche FOFT steht die Bundesrepublik mi1t

847 Tagen durchschnittlicher Proze{isdauer der Spitze, gefolgt VO Italien miıt 728
Tagen, während ın den HSA eın Ehenichtigkeitsverfahren VO einem kırchlichen Gericht
durchschnittlich 1n 192 Tagen abgeschlossen wırd Z Die Dauer der Eheprozesse 1n der
Bundesrepublik dürfte eher höher veranschlagen se1N, als diese Statistik —

o1ibt Prozesse VO  . dreijähriger oder noch längerer Dauer sınd keıine Seltenheit.
Um dıe wiıirkliche Proze{sdauer recht beurteijlen können, kann INan fragen, inner-

halb welcher elit eın Proze{ß abgeschlossen werden könnte, WENN die Gerichte AaUS-

reichend besetzt waren un die Arbeit zZüg1g vorangınge. Nımmt INa  > Aa da{ß 1n eiınem
Eheproze(ß durchschnittlich Wwel Parteıen und dreı Zeugen vernehmen sınd, daß
keine besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten auftreten und dafß eNTt-

588



Die Bırchliche Ehegerichtsbarkeit
sprechend den tatsächlichen Verhältnissen 1ın Deutschland kein Anwalt mitwirkt,
ergıbt sıch für den Fall einer übereinstimmenden Niıchtigerklärung 1n W Ee1 Instanzen
nach eıner groben Schätzung eLtwa tolgende „Solldauer“:
Verfahren ın erster nNStANZ Arbeitszeit
Entgegennahme der mündlichen Angaben des Klägers un Hilte be1 der
Abfassung der Klageschrift Stunden
Ausarbeitung der Fragen tür die Vernehmung der Parteıen un Zeugen
Vernehmung der Parteıien: K Stunden
Vernehmung der Zeugen: A  NI Stunden
Aktenstudium un chrıftliche Stellungnahme des Ehebandverteidigers M LE NO 2A0 u
Aktenstudium und Votum des Vorsitzenden 24
Aktenstudium und Votum der beiden anderen Richter DD  CN Stunden 172
Urteilssitzung
Abfassung des vollständigen Urteils durch den Vorsitzenden, WEeNN das Urteil
1m wesentlichen miıt seinem Votum übereinstimmt
Zusätzliche Pauschale tür sonst1ige Prozeßakte w 1e Ladung, Schriftverkehr USW.

demnach reine Arbeitszeit der Rıchter und des Ehebandverteidigers 66 Stunden
Tage

Schreibarbeit
Ladungsfristen für die Parteıien und Zeugen insgesamt DE}
Frıst DUU Akteneinsicht un tür weıtere Antrage der Parteıjen
Frist ZUT Erwıderung aut die Stellungnahme des Ehebandverteidigers
demnach Prozefßßdauer in erster Instanz 64 Tage
Vertahren ın Zzayeıter Instanz Arbeitszeıt
Aktenstudium und schrıftliche Stellungnahme des Ehebandverteidigers Stunden
Aktenstudium und Votum des Vorsitzenden
Aktenstudium un Votum der beiden anderen Rıchter: DA Stunden
Abfassung des Bestätigungsdekrets
Schreibarbeit
emnach reine Arbeitszeıit Stunden

Tage
Frist ZUDE Erwıderung auf die Stellungnahme des Ehebandverteıidigers
demnach Prozefßdauer 1n 7zweıter Instanz
In beiden Instanzen
7zusätzliche Pauschale für Postsendungen, Übergabe der Akten die
außerhalb des Gerichtsgebäudes tätıgen Rıchter, Rückgabe der Akten,
deren Übersendung das Berufungsgericht un dgl

93 TageProze{($dauer 1n Wwel Instanzen insgesamt
Die angegebenen Frısten können erheblich abgekürzt werden, WEeNn beide Parteien

raschen Abschlufß des Verfahrens interessiert sınd und die Zeugen bereitwillig mi1t-
wırken. SO kann eın nach Umfang und Schwierigkeit durchschnittlicher Eheprozefß 1n
Zzwel Instanzen mühelos in drei onaten bewältigt werden, W1e die Erfahrung bestätigt.
Tatsächlich dauert jedoch 1n Deutschland 1m Durchschnitt eLWA zehnmal lange.
Nur manchmal, keineswegs immer, haben die Parteien oder Zeugen diese Verzögerung
mıtzuverantworten.
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Nun wırd eın Geschiedener, der sıch eıner Ehe entschlossen hat, ZuL Ww1e
nıe bereit se1nN, W el oder dreı Jahre Warten, seine HEUG Ehe V-C)  = Anfang 1n
kirchlicher orm schliefen können. Er wırd sıch vielmehr 1n aller Regel zunächst
mMI1t der standesamtlıchen Eheschliefßßung begnügen. Ist seine Nıchtigkeitsklage erfolglos,

bleibt be] der kirchenrechtlich ungültigen Zivilehe. Wıird die Ehe für nıchtig
erklärt, kann die 7weıte kırchlich gültıg gemacht werden, aber ST mMI1t der ANSZCSEC-
benen Verspatung. Daher 1St jedem geschiedenen Katholiken dringend empfehlen,
möglıchst bald spatestens sofort nach dem Scheidungsprozelß klären lassen, ob
seine Ehe kirchlich für nıchtig erklärt werden kann.

An die Biıschöte und ıhre Offhzıijale aber darf die ergebene Bıtte gerichtet werden,
dafür SOrSCN, da{fß die Eheprozesse nıcht zehnmal lange dauern, als nötıg ware.

Auft dıe Frage eınes Gesetzeslehrers, Wer seın Nächster Sel, antwortet Jesus miı1t dem
Gleichnis VO Barmherzigen Samarıter: „Eın Mann Zing VO Jerusalem nach Jericho
hınab und wurde VO  z Räubern überfallen. S1e plünderten ıh Aaus und schlugen ihn
nieder; dann zingen S1€E WCS und ließen ıh albtot lıegen. Zutällig kam eın Priester
denselben Weg herab; $a ıh und Zing weiıter. uch eın Levıt kam der Stelle. Er
SA ıh und Zing weıter“ (Lk } —3 KOnnte der dıe Räuber vefallene Mannn
nıcht auch einmal die Gestalt eınes Geschiedenen annehmen?
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